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für Gesundheit, Familie und Jugend zulässig. Die Berufung ist innerhalb von zwei 
Wochen ab Zustellung beim Amt der oberösterreichischen Landesregierung
schriftlich in jeder technisch möglichen Form nach Maßgabe der 
Bekanntmachungen der Behörde unter <http://www. … gv.at> einzubringen. Die 
Berufung hat den Bescheid zu bezeichnen, gegen den sie sich richtet, und einen 
begründeten Berufungsantrag zu enthalten.
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Für den Landeshauptmann von Oberösterreich
Martina M

(Mag. Martina M)


